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19,1 Millionen Franken. Für Gebäude werden Verpflich-
tungskredite von 22,6 Millionen Franken beantragt.
Im Interesse der Verhandlungsökonomie dieses Rates ver-
zichte ich auf weitere Ausführungen und gebe Ihnen bloss
bekannt, dass die Finanzkommission einstimmig Zustim-
mung zum Bundesbeschluss, so wie ihn der Bundesrat
beantragt hat, beschlossen hat. Ich beantrage Ihnen eben-
falls, das zu tun.

M. Bonnard, rapporteur: Le supplément I au budget finan-
cier des PTT pour l'année 1982 comprend des crédits de
paiement pour un montant de 19,1 millions de francs et des
crédits d'engagement (immeubles) pour 22,5 millions.
Le message imprimé sur papier jaune qui vous a été remis
donne toutes les indications nécessaires sur ces crédits,
en particulier au haut des pages 2 et 4. Il est parfaitement
inutile que je vous en donne lecture. Je vous informe sim-
plement que la commission vous propose d'approuver le
supplément I au budget de 1982 des PTT.

Präsidentin: Herr Bundesrat Schlumpf verzichtet auf das
Wort.

Eintreten ist obligatorisch
L'entrée en matière est acquise de plein droit

Detailberatung - Discussion par articles

Titel und Ingress, Art. 1-3
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

Titre et préambule, art. 1 à 3
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

Angenommen - Adopté

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfs 110 Stimmen

(Einstimmigkeit)
An den Bundesrat - Au Conseil fédéral
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Botschaft und Beschlussentwurf vom 20. Januar 1982 (BBI l 931)
Message et projet d'arrêté du 20 janvier 1982 (FF I 931)

Antrag der Kommission
Eintreten

Proposition de la commission
Entrer en matière

Herr Räz unterbreitet namens der Verkehrskommission den
folgenden schriftlichen Bericht:
Die Europäische Organisation Eurocontrol betreibt ein
System für die Erhebung und Einziehung von Flugsiche-
rungs-Streckengebühren. Die Schweiz ist nicht Mitglied
dieser Organisation; aufgrund eines Vorläufigen Abkom-
mens vom 9. August 1971 zieht aber dennoch Eurocontrol
für die gebührenpflichtigen Flugzeuge, welche Flugsiche-
rungsdienste der Schweiz in Anspruch nehmen, die ent-
sprechenden Gebühren ein und überweist das Geld an
unser Land.

Am 12. Februar 1981 hat die Schweiz zusammen mit ande-
ren europäischen Staaten die Mehrseitige Vereinbarung
über Flugsicherungs-Streckengebühren unterzeichnet.
Diese Vereinbarung ersetzt das Vorläufige Abkommen vom
9. August 1971. Wenn die Schweiz die neue Mehrseitige
Vereinbarung nicht ratifiziert, verliert sie praktisch die Ein-
nahmen aus den Streckengebühren, denn es wäre kaum
möglich, die Gebühren im Ausland einzutreiben.
Die Verkehrskommission beantragt, auf die Vorlage einzu-
treten und dem Bundesbeschluss zuzustimmen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le conseil décide sans opposition d'entrer en matière

Gesamtberatung - Traitement global du projet

Titel und Ingress, Art. 1 und 2
Titre et préambule, Art. 1 et 2

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble
Für Annahme des Beschlussentwurfes 107 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Ständerat - Au Conseil des Etats

#ST# 82.027

SBB. Geschäftsbericht und Rechnungen 1981
CFF. Gestion et comptes 1981
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Message et projet d'arrêté du 5 mai 1982 (FF II, 302)
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Bezug bei der Generaldirektion SBB, Hochschulstrasse 6. Bern
S'obtiennent auprès de la Direction générale des CFF,
Hochschulstrasse 6, Berne

Beschluss des Ständerates vom 8. Juni 1982
Décision du Conseil des Etats du 8 juin 1982

Räz, Berichterstatter: Eine der alljährlichen Pflichtübungen
ist die Behandlung und Verabschiedung von Geschäftsbe-
richt und Rechnung der SBB. Wenn Ihnen mein Vorgänger,
Herr Kollega Weber, im letzten Jahr ein relativ erfreuliches
Ergebnis präsentieren konnte, ist es dieses Jahr bei mir
nicht der Fall. Wir haben in unserer Bilanz einen Rekordfehl-
betrag von 760 Millionen Franken zur Kenntnis zu nehmen,
welcher den Voranschlag um 106 Millionen übersteigt; im
letzten Jahr schloss die Rechnung um den gleichen Betrag
besser ab als der Voranschlag. Im Vergleich zum Vorjahr
schliesst also die Rechnung 1981 um 167 Millionen Franken
schlechter ab. Besorgniserregend ist die weitere Ver-
schlechterung des Verhältnisses des Eigenkapitals zum
Fremdkapital. Bei einem Verhältnis von heute 1 zu 9,8, sind
wir von der Faustregel oder dem Normalfall von 1 zu 5 noch
weit entfernt. Bevor wir zur Tagesordnung übergehen,
möchte ich doch einige positive und negative Probleme und
Punkte erwähnen.
Der Reiseverkehr sowie der Gepäckverkehr weisen 1981
trotz Tariferhöhungen eine erfreuliche Zunahme auf. Allein
aus dieser Sparte resultieren 35 Millionen Mehreinnahmen.
Wenn die Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Leistungen
berücksichtigt wird, ist hier die geforderte Kostendeckung
erreicht. Der Güterverkehr hat dagegen die in ihn gesetzten
Erwartungen bei weitem nicht erfüllt. Er ist erstmals seit
1975 sogar rückläufig und zwar um minus 22 Millionen Fran-
ken gegenüber der Rechnung 1980 oder um 103 Millionen
Franken gegenüber dem Voranschlag. Die Gründe dafür lie-
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